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Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme des Amtes 

der Kärntner Landesregierung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über 

die Prüfung der Umweltverträglichkeit. übermittelt. 

Anlage 
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Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Unkart eh. 
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AMT DER KARNTNER LANDESREqlERVNq 

;;;.,Z1.;.,.. _...;.V.;;.er;..;f-299/1 9/89 Auskünfte: Dr. Glantschnig 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Prüfung der Umweltverträglichkeit: 

Telefon 0463/536 

Durchwahl 30204 

Bezug: 

Stellungnahme 

An das 

Bundesministerium für 

Umwelt • .Jugend und Familie 

Bitte Eingaben ausschließlich 
an die Behörde richten und die 
Geschäftszahl anführen_ 

Radetzkystr. 2 

1031 WIE N 

Zu dem mit do. Schreiben vom J 3. Apri I 19a9. ZI. 034751/2/-2/4/89. 

übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes über die Prüfung der Umwelt­

verträglichkeit CUmweltverträglichkeitsprüfungsgesetz - UVP-GJ nimmt 

das Amt der Kärntner Landesregierung Stellung wie folgt: 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Die mit dem vorgelegten Gesetzentwurf verfolgte Absicht. durch 

eine sogenannte "Umweltverträglichkeitsprüfung" eine vorausschauende. 

auf wissenschaftlicher Basis erarbeitete umfassende Analyse der Folgewir­

kungen einer Maßnahme auf die Umwelt zu erstellen. die die Grundlage 

für die in der Folge zu .treffenden behördlichen Entscheidungen bilden 

sollte. wird grundSätzlich begrüßt. Damit wird den in den letzten Jahren 

massiv angestiegenen Umweltbewußtsein der Bevölkerung Rechnung getra­

gen und versucht. das eminent gestiegene Konfliktpotenzial zwischen 

Verfechtern ökologischer und wirtschaftlicher Interessen in geordnete 

rechtliche Bahnen zu leiten. Daß ein derartiges Unterfangen schwierig 

ist. ergibt sich allein schon daraus. daß eine Regelung dieses Problem­

kreises wohl kaum alle mit dem Begriff "Umweltverträglichkeitsprüfung" 

verbundenen Erwartungen erfüllen können wird. nach dem diese Erwartun­

gen außerdem durchwegs zueinander in einem diametralen Gegensatz 

stehen. Wenn nämlich die Verfechter von Umweltinteressen von diesem 

Instrument die Berücksichtigung ihrer Position in den Bewilligungsverfahren 
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erwarten. so erwarten die verschiedenen potentiellen Projektbetreiber 

darin einen Weg. der die Akzeptanz verschiedener Initiativen und Maß­

nahmen gewährleistet oder verbessert. 

Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Position zu Initiativen. 

die dem Verlangen nach Einführung einer sogenannten Umweltverträglich­

keitsprüfung für umweltrelevante Verfahren Rechnung tragen. ist zum 

zuletzt vorgelegten Entwurf folgendes festzuhalten: 

a) Der vorliegende Entwurf stellt gegenüber den bereits mehrfach vorge­

legten Entwürfen von Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzen fraglos 

einen Fortschritt dar. Eine Reihe von unverzichtbaren Abänderungen 

und Verbesserungen. die in den mehrfachen Begutachtungsverfahren 

vorgeschlagen wurden. haben im Letztentwurf Eingang gefunden. Der 

Entwurf ist aber weiterhin in zahlreichen Punkten unausgegoren und 

verbesserungsbedürftig wozu noch im einzelnen im besonderen Teil 

der Stellungnahme eingegangen wird. 

b) Erfreulich ist. daß die wiederholt vorgetragenen Bedenken der Länder 

gegen die zur Diskussion gestellten Entwürfe eines Umweltverträglich­

keitsgesetzes in einzelnen Punkten Berücksichtigung fanden. Wenn 

der Entwurf jedoch u.a. auch mit dem Hinweis beschrieben wurde. 

daß dabei die Länderautonomie unangetastet bleibe und somit gegen 

den Vorschlag auch aus föderalistischer Sicht Einwände nicht mehr 

vorgebracht werden könnten. so muß darauf hingewiesen werden. daß 

der vorliegende Entwurf. wie in den Bemerkungen zu den einzelnen 

Bestimmungen noch näher auszuführen sein wird. in zahlreichen Punkten 

sehr wohl in die Länderautonomie eingreift. So ferne es sich bei diesen 

Punkten nicht nur um Redaktionsversehen handelt. müssen dagegen 

grundsätzliche Einwände vorgebracht werden. 
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c) Eine Durchsicht des Kataloges jener Verfahren in Anhang 1 zum Ge­

setzentwurf. für die verpflichtend die Durchführung einer Umweltver­

träglichkeitsprüfung vorgesehen wird zeigt. daß die Absicht besteht. 

den Großteil der auf bundesgesetzlicher Grundlage abzuführenden 

Genehmigungsverfahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung voranzu­

schalten. Die Bandbreite der Maßnahmen. die einer Umweltverträglich­

keitsprüfung unterzogen werden sollen. geht von Maßnahmen. die frag­

los weitreichende Auswirkungen auf die Umwelt haben können. bis 

zu Maßnahmen. deren echte LJmweltrelevanz eher marginal erscheint. 

Dieses Nebeneinander kann dazu führen. daß das Anforderungsniveau 

auch bei Maßnahmen. die für die Umwelt kaum eine Gefährdung darstel­

len extrem angehoben wird oder es kann aber auch durch die Vielfalt 

der möglichen Projekte. die einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu 

unterziehen sind die Situation eintreten. daß die Ernsthaftigkeit und 

Seriösität der Überprüfung bei schwerwiegenden Großprojekten auf 

Grund der Vielfalt derartiger Verfahren abgeschwächt wird. 

Es dem Landeshauptmann zu übertragen. anhand eines konkreten Ver­

waltungsverfahrens festzustellen. daß die Durchführung einer Umwelt­

verträglichkeitsprüfung nach diesem Gesetz nicht erforderlich ist 

(§ 5 Abs. 3) scheint kein geeigneter Ausweg aus diesem Dilemma. 

d) In Anbetracht des Umstandes. daß nach d.em nunmehr vorliegenden 

Entwurf der Landeshauptmann als Organ der mittelbaren Bundesverwal­

tung mit der Verfahrenskonzentration betraut ist. hat zur Folge. daß 

praktisch der gesamte Mehraufwand in personeller und sachlicher Hin­

sicht. der durch den vorliegenden Entwurf entsteht. auf die Länder 

abgewälzt wird. Wenn daher in den Erläuterungen zum gegenständlichen 

Entwurf hinsichtlich der Kosten. die die Vollziehung des in Aussicht 

genommenen Gesetzes zur Folge hätte. von einem zusätzlichen Perso­

nalaufwand im Bereich des Bundesministeriums für Umwelt. Jugend 

und Familie und im Bereich des Umweltbundesamtes die Rede ist. 

6/SN-207/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 12

www.parlament.gv.at



-Lf-

so muß festgehalten werden. daß der zusätzliche Aufwand. der bei 

der Vollziehung dieses Gesetzes für die Länder entsteht um vielfaches 

höher anzusetzen wäre. Dieser Umstand darf im Hinblick auf die Be­

stimmungen des § 5 Abs. 1 letzter Satz des Finanzausgleichsgesetzes 

1 ga9 in Erinnerung gebracht werden. weil in diesen Fällen der Bund 

sich dazu verpflichtet hat. mit den am Finanzausgleich beteiligten 

Gebietskörperschaften Verhandlungen zu führen. 

2. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

Die vorgeschlagene Formulierung erscheint in mehrfacher Hinsicht 

ungenau und verbesserungsbedürftig •• Zum einen erscheint die Wortfolge 

"erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt" zU wenig konkret. zum anderen 

müßte klargestellt werden. bis zu welchen Zeitpunkt eine Umweltverträg­

lichkeitsprüfung abgeschlossen sein muß. Die Formulierung "vor Inangriff­

nahme" läßt verschiedene Deutungen zu. 

Zu § 2: 

Die Regelungen über die Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung 

sehen u.a. vor. auch die Vor- und Nachtei le von Standort- oder Trassen­

varianten zu prüfen. Diese beabsichtigte Aufgabensteilung eröffnet die 

Frage. ob durch den Vorschlag nicht eine aus verfahrensökonomischer 

Sicht nicht sinnvolle Vermischung von Aspekten einer Raumverträglich­

keitsprüfung mit denen einer Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen 

wird. Durch eine Trennung der beiden Aspekte. wobei eine Raumverträg­

lichkeitsprüfung der Umweltverträglichkeitsprüfung vorzulagern wäre. 

könnte auch eine Vermeidung von Verwaltungs- und Organisationsaufwand 

erreicht werden. Wenn sich nämlich herausstellt. daß die Raumverträglich­

keit eines Projektes nicht gegeben ist. so könnte auf eine Durchführung 

einer Umweltverträglichi<eitsprüfung überhaupt verzichtet werden. Solange 

aber eine derartige Vorentscheidung nicht getroffen ist. sind als Folge 
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auch sämtliche Varianten aus Vergleichsgründen der Umweltverträglich­

keitsprüfung zu unterziehen. 

Zu § 3: 

Im Hinblick darauf. daß damit festgelegt wird. daß die im Anhang 

aufgezählten öffentlichen und privaten Vorhaben einer Umweltverträg­

lichkeitsprüfung zu unterziehen sind. liegt eigentlich der Regelungsschwer­

punkt dieser Bestimmung im Anhang I. Auf die große Bandbreite der Um­

weltrelevanz der dort angeführten Projekte wurde bereits hingewiesen. 

Für einige der im Anhang I des Entwurfes angeführten Projekte erscheint 

jedoch eine Umweltverträglichkeitsprüfung allein schon deshalb nicht 

notwendig. weil die materienübergreifende Beurteilung. die im wesent­

lichen Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung sein soll. nicht 

jene herausragende Bedeutung hat. Es ist davon auszugehen. daß aus Grün­

den der Verwaltungsökonomie nur in solchen Angelegenheiten eine Umwelt­

verträglichkeitsprüfung angeordnet werden soll. wo die vernetzte Betrach­

tungsweise unumgänglich ist. Für Maßnahmen. für die in den verschiedenen 

vorgesehenen Bewilligungsverfahren ohnehin eine ausreichende Beurteilung 

ermöglicht wird. wie Naßbaggerungen in der Z. 8 der Anlage I mit der 

dort vorgesehenen Kubatur oder die Starkstrom wege nach Z. 10 der Anlage 

I erscheint eine solche zwingende Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 

notwendig. 

Näher klargestellt werden müßte. was konkret in Abs. 5 mit dem 

Terminus "aus dem selben Anlaß" gemeint ist. weiters muß darauf hinge­

wiesen werden. daß im Abs. 6 in der vorgeschlagenen generellen Formulie­

rung wonach "vor einer Umweltverträglichkeitsprüfung" generell "behörd­

liche Bewilligungen und Genehmigungen nicht erteilt und gesetzlich vorge­

schriebene Anzeigen nicht zur Kenntnis genommen werden dürfen" auch 

ein Verbot für die Durchführung von Verfahren auf Grund von landesrecht­

lichen Vorschriften bedeuten würde. In Anbetracht des grundsätzlich dekla­

rierten Bemühens. mit dem vorgelegten Entwurf die verfassungsrechtlich 
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vorgezeichnete Länderautonomie nicht beeinträchtigen zu wollen. müßte 

in der gegenständlichen Bestimmung eine Klarsteilung gefordert werden. 

Im Hinblick darauf. daß voraussichtlich auch Schutzwasserbauten 

in Siedlungsbereichen von der gegenständlichen Regelung erfaßt werden 

müßte überlegt werden. ob in den Entwurf nicht auch Ausnahmeregelungen 

bei Gefahr im Verzug zur Abwendung bzw. Milderung von Schäden an 

Gut und Leben vorzusehen wären. weil davon auszugehen ist. daß Verfahren 

die zwingend vor ihrer Abwicklung einer Umweltverträglichkeitsprüf~Jng 

zu unterziehen sind. eine längere Zeit in Anspruch nehmen werden. 

Zu § 4: 

Es stellt sich die Frage. ob der Terminus "Umweltverträglichkeitser­

klärung" günstig gewählt ist. Eine Erklärung. die so betitelt wird. setzt 

die bereits festgestellte Umweltverträglichkeit voraus und könnte wohl 

erst nach Abschluß der Umweltverträglichkeitsprüfung abgegeben werden. 

Vielleicht sollte diese vom Projektwerber vorzulegende Beschreibung 

besser als "Umweltwirkungsbeschreibung" betitelt werden. 

Zu § 5: 

Oie Bestimmung. wonach der Landeshauptmann "Organen. die vom 

Bund oder vom betreffenden Bundesland mit der Aufgabe eingerichtet 

wurden. die Interessen des Schutzes und der Umwelt wahrzunehmen. eine 

Ausfertigung der Umweltverträglichkeitserklärung zu übermitteln" hat. 

läßt einen sehr großen Interpretationsspielraum offen. Es müßte klarge­

stellt werden. um welche Organe es sich dabei handelt. wobei sich die 

Frage stellt. ob den von Bundesseite mit derartigen Aufgaben betrauten 

Organen immer die Unterlagen zu übermitteln sind auch dann. wenn sich 

ihr Tätigkeitsbereich überhaupt nicht auf jenen Raum bezieht. in dem 

das beabsichtigte Projekt verwirklicht werden soll oder wenn die Tätigkeit 

der Organe in sachlicher Hinsicht auf einem anderen Schwerpunktsbereich 

liegt. 
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Auf die Problematik des Abs. 3 wurde bereits im Allgemeinen Teil 

der Erläuterungen hingewiesen. Diese Regelung soll jedenfalls nicht sozu­

sagen ein "Ventil" für eine zu weitgehende oder zu ungenaue Umschreibung 

jener Projekte sein. die nach den Bestimmungen des Anhanges I einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden müssen. Klarzustellen 

wäre wohl auch noch. wenn die gegenständliche Regelung beibehalten 

würde. ob die Feststellung mittels Bescheid zu erfolgen hätte. 

Zu § 6: 

Diese Bestimmung regelt gemeinsam mit den Bestimmungen der 

§§ 9 Abs. 3. 10 Abs. 3 Z. 1 und 11 Abs. 2 des Entwurfes die Bürgerbetei Ii­

gung an der Umweltverträglichkeitsprüfung. Es wird davon ausgegangen. 

daß diese Regelung jene beabsichtigtem Bestimmungen über die Bürgerbe­

teiligung ersetzen sollen. die in der Regierungsvorlage betreffend eine 

Änderung des allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes Beilage 2~O 

der XVII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates enthalten sind. 

Grundsätzlich muß festgehalten werden. daß die Bürgerbetei I igungs­

bestimmungen des vorliegenden Entwurfes gegenüber den Regelungen 

in der genannten Regierungsvorlage der Vorzug gegeben wird. weil das 

Verfahren weniger aufwendig und weniger fehleranfällig erscheint. Vor 

allem können die Bürger zum Projekt insgesamt und in jeder Richtung 

Stellung nehmen und muß mit dem Vorbringen der Bürger eine sachverstän­

dige Auseinandersetzt.,mg erfolgen. Dadurch ist die Möglichkeit geboten. 

daß die Bürger einen konstruktiven Beitrag zur Erarbeitung der Entschei­

dungsgrundlagen leisten. Es darf jedoch nicht übersehen werden. daß die 

dabei eingeräumte Möglichkeit. daß "jedermann" eine Stellungnahme ab­

geben kann in einzelnen Fällen zu einem außerordentlich hohen Verwal­

tungsaufwand führen wird. 
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Klarzustellen wäre in Abs. 1. ob sich bei dem vom Landeshauptmann 

festzustellenden behördlichen BewiJligungen und Genehmigungen sowie 

Anzeigen nur um solche handelt. die auf Grund von bundesgesetzlichen 

Vorschriften erteilt werden können bzw. erfolgen oder ob der 

Landeshauptmann auch auf allfällige landesrechtliehe Bewilligungen hin­

weisen muß. 

Weiters bleibt in Abs. 3 die Frage offen. an wen jedermann eine 

schriftliche Stellungnahme abgeben kann. Der letzte Satz in Abs. 3 läßt 

zwar die Annahme zu. daß als Adressat die Bezirksverwaltungsbehörde 

gedacht ist. der in Abs. 2 die Kundmachung übertragen ist. Die Zwischen­

schaltung der Bezirksverwaltungsbehörde als poststelle erscheint aber 

verzichtbar. 

Zu § 8: 

Die Verpflichtung des Landeshauptmannes. vor der Bestellung von 

Sachverstä'ndigen das U~weltbundesamt zu hören und der Ausschluß von 

Amtssachverständigen. die voraussichtlich im Genehmigungsverfahren 

beizuziehen sein werden. gehen von einem ungerechtfertigten Mißtrauen 

gegenüber dem Landeshauptmann bzw. den Sachverständigen aus. Die 

Regelungen bewirken einen unnötigen administrativen und finanziellen 

Mehraufwand. Die Einräumung einer behördlichen Zuständigkeit an das 

Umweltbundesamt. zusätzliche Sachverständige zu bestellen. wird ent­

schieden abgelehnt. Vertrebar wäre allenfalls eine Anhörungsverpflichtung 

des Umweltbundesamtes bei Vorhaben von "bundesweiter Bedeutung" im 

Sinne des letzten Satzes des Abs. 1. 

Zu § 10: 

Problematisch erscheint. daß in einem Umweltverträglichkeitsgut­

achten. gleichsam nebenbei auch Aussagen zur Vereinbarkeit des Vorhabens 

mit den maßgeblichen Raumordnungsplänen zu machen sind. was von der 

Gewichtung her besser als grundsätzliche Vorfrage für die weitere Beurtei-
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lung eines Projektes zu klären wäre. Diese Vorgangsweise hätte die Konse­

quenz. daß allenfalls erst am Ende einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

zu Tage kommt. daß dieses Projekt aus Gründen einer eklatanten Raumun­

verträglichkeit abzulehen ist. 

Zu § 11: 

Der dieser Bestimmungen zugrunde liegende Publizitätsgedanke 

ist grundsätzl ich zu begrüßen. wenn auch zu überlegen wäre. allenfalls 

mit Zwischenberichten der Projektgruppe zu agieren. um damit die Mög­

lichkeit zu eröffnen. regionale Arbeitskreise besser in das Prüfungsverfah­

ren einzubinden und zu vermeiden. daß wesentliche Einwendungen gegen 

ein Gutachten zeitaufwendige und kostenintensive Nachuntersuchungen 

erforderlich machen. Auf diese Weise könnte auch eine bessere Akzeptanz 

der Untersuchungsergebnisse durch die Öffentlichkeit erreicht werden. 

da unmittelbarer Einblick in das Entstehen und mittelbare Mitwirkung 

an der Letztfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung erreichbar wäre. 

ohne daß dadurch der Verfahrensablauf echt verzögert oder verteuert 

würde. 

Zu § 12: 

Der Verweis auf § 3 Abs. 1 im ersten Satz des Abs. 1 dürfte einen 

Irrtum darstellen. 

Begrüßenswert ist die Regelung des Abs. 2. wonach der Landeshaupt­

mann bei Vorhaben. die auch der Genehmigung. Bewilligung oder Nichtun­

tersagung anderer Behörden bedürfen. diesen Behörden die Ergebnisse 

der Umweltverträglichkeitsprüfung und die Niederschrift zu übermitteln 

sind. Verfassungswidrig und daher abzulehnen ist die Regelung in Abs. 

2 letzter Satz. wonach das in Abs. 1 geregelte Berücksichtigungsgebot 

für diese Behörden sinngemäß gelte. 
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Zu § 13: 

Die Rechtsmittelbefugnis. die im Rahmen dieser Bestimmung neben 

den Verfahrensparteien auch gesamtösterreichischen Natur- und Umwelt­

schutzorganisationen eingeräumt werden soll. die seit mindestens 10 Jahren 

als Vereine mit einem solchen Vereinszweck angemeldet sind wirft einer­

seits die Frage auf. wann ein solcher Verein das Kriterium eine "gesamt­

österreichische Organisation" darzustellen. erfüllt. Bei der Beantwortung 

dieser Frage wird man den Gleichheitsgrundsatz nicht außer Acht lassen 

können. weil etwa regionale gleichartige Organisationen durchaus mit 

gutem Recht für sich die selben Befugnisse fordern werden. 

Zu § 14: 

Die in dieser Bestimmung veranKerte Regelung. wonach der Projekt­

werber die Kosten der Umweltverträglichkeitspr'üfung zu leisten hat. 

ist grundsätzl ich zu befürworten. wenn sich auch die vorgesehene Höhe 

des Kostenbeitrages allein schon deshalb nur schwer wird ermitteln lassen. 

weil sie von der Höhe der ProjektkoS'ten insgesamt abhängig sein soll. 

Das hätte zur Folge. daß der Projektwerber auch eine verläßliche Kosten­

darsteIlung der Behörde zur Verfügung stellen müßte. Es stellt sich in 

diesem Zusammenhang außerdem die Frage. ob beispielsweise Kosten 

die erst durch Auflagen verursacht werden. hiebei zu berücksichtigen 

sind. 

Völlig unklar ist. was die Regelung des Abs. 2 bedeutet. Es ist dabei 

vorgesehen. daß allfällige Kosten. die über den gemäß Abs. 1 eingehobenen 

Betrag hinausgehen. dem Landeshauptmann "von der Gebietskörperschaft 

zu ersetzen sind. deren Verbandsbereich das nach § 3 maßgebliche Verfah­

ren zuzuordnen ist". Es ist völlig unverständlich. nach welchen Kriterien 

diese Zuordnung vorgenommen werden soll bzw. was unter dem "Verbands­

bereich" einer Gebietskörperschaft verstanden wird. 
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25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Klagenfurt. 26. Juni 19a9 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Unkart eh. 

F.d.R.d.A. 
,I"J..... 'I ( , I~'. ') 

,T'~ .... :I.l...! l;; t:.-\. 
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